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Öffentliche Verwaltung kann sichtbares 
Tragen religiöser Zeichen verbieten

Der EuGH hat mit Urteil vom 28. November 
2023 (Rs. C-148/22) entschieden, dass eine 

öffentliche Verwaltung das sichtbare Tragen von 
Zeichen, die weltanschauliche oder religiöse Über-
zeugungen erkennen lassen, verbieten kann, um 
ein vollständig neutrales Verwaltungsumfeld zu 
schaffen. Eine solche Regel sei nicht diskriminie-
rend, wenn sie allgemein und unterschiedslos auf 
das gesamte Personal dieser Verwaltung ange-
wandt wird und sich auf das absolut Notwendige 
beschränkt. 

Einer Bediensteten der Gemeinde Ans (Belgi-
en), die als Büroleiterin ganz überwiegend ohne 
Publikumskontakt tätig ist, wurde es untersagt, 
am Arbeitsplatz das islamische Kopftuch zu tra-
gen. Anschließend änderte die Gemeinde ihre 
Arbeitsordnung und schrieb in der Folge ihren Ar-
beitnehmern eine strikte Neutralität vor. Danach 
war das Tragen von auffälligen Zeichen ideologi-
scher oder religiöser Zugehörigkeit allen Arbeit-
nehmern, auch denen, die keinen Publikumskon-
takt haben, verboten. Die Betroffene wollte 

feststellen lassen, dass sie in ihrer Religionsfreiheit 
verletzt wurde und diskriminiert wird. Dem mit 
dem Rechtsstreit befassten Arbeitsgericht Lüttich 
stellte sich daraufhin die Frage, ob die von der Ge-
meinde aufgestellte Regel der strikten Neutralität 
eine gegen das Unionsrecht verstoßende Diskri-
minierung begründet. Der Gerichtshof antwortete 
nun, dass die Politik der strikten Neutralität, die 
eine öffentliche Verwaltung ihren Arbeitnehmern 
gegenüber durchsetzen will, um bei sich ein voll-
ständig neutrales Verwaltungsumfeld zu schaffen, 
als durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerecht-
fertigt angesehen werden kann. Ebenso gerecht-
fertigt sei die Entscheidung einer anderen öffentli-
chen Verwaltung für eine Politik, die allgemein und 
undifferenziert das Tragen von sichtbaren Zeichen  
u. a. weltanschaulicher oder religiöser Überzeu-
gungen, auch bei Publikumskontakt, gestattet, 
oder ein Verbot des Tragens solcher Zeichen be-
schränkt auf Situationen, in denen es zu Publi-
kumskontakt kommt. Die Mitgliedstaaten und die 
unterhalb der staatlichen Ebene angesiedelten 
Einheiten verfügen nämlich über einen Wertungs-
spielraum bei der Ausgestaltung der Neutralität 
des öffentlichen Dienstes, die sie in dem für sie 
spezifischen Kontext am Arbeitsplatz fördern wol-
len. Dieses Ziel muss aber in kohärenter und syste-
matischer Weise verfolgt werden, und die zu seiner 
Erreichung getroffenen Maßnahmen müssen sich 
auf das absolut Notwendige beschränken. Es ist 
Sache der nationalen Gerichte, zu prüfen, ob diese 
Anforderungen erfüllt sind.                                  chk

Kopftuch in der öffentlichen Verwaltung? Verbote sind grundsätzlich zulässig. 
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11. GWB-Novelle in Kraft 

Die 11. Novelle des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) ist am 

7. November in Kraft getreten. „Mit der 11. 
GWB-Novelle verfügt das Bundeskartellamt über 
zusätzliche Instrumente und kann zielgerichtet 
überall dort eingreifen, wo der Wettbewerb nicht 
funktioniert“, heißt es in einer Meldung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK). So könne das Bundeskartellamt nun 
nach einer Sektoruntersuchung neuen Wettbewer-
bern den Marktzugang erleichtern, stillschweigen-
de Abstimmungen der großen Anbieter auf einem 
Markt direkt bekämpfen und notfalls marktmäch-
tige Unternehmen sogar entflechten. Die neuen 
Maßnahmen könne das Bundeskartellamt nutzen, 
wenn der Wettbewerb nicht funktioniert, aber 
keine Verfahren wegen der Bildung eines Kartells 

oder des Missbrauchs von Marktmacht möglich 
sind. Bisher hätten die Sektoruntersuchungen 
in solchen Fällen lediglich mit einem Bericht ge-
endet. Künftig könne vor allem der Wettbewerb 
auf Märkten mit nur wenigen Anbietern gestärkt 
werden. 

Zusätzlich zu den neuen Möglichkeiten nach 
einer Sektoruntersuchung vereinfache die 11. 
GWB-Novelle dem Bundeskartellamt auch die Ab-
schöpfung von Vorteilen, die Unternehmen durch 
Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht erhalten 
haben.

Die 11. GWB-Novelle war eine Antwort auf die 
krisenhaften (Preis-)Entwicklungen, die infolge 
des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russ-
lands gegen die Ukraine besonders deutlich zu-
tage getreten sind.                                         chk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

